
 
 

 

 

Envirotainer AG 
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ISIN: DE0006636681 

WKN: 663668 

(eindeutige Kennung des Ereignisses: 06332059ad13f111b55380a80e12bf28) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu unserer ordentlichen Hauptver-

sammlung ein, die am Mittwoch, den 17. Juni 2026, um 11:00 Uhr (MESZ), im Konferenz-

zentrum Novum Conference & Events, Schweinfurter Straße 11, 97080 Würzburg, stattfin-

det. 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, des 
Lageberichts für die Envirotainer AG für das Geschäftsjahr 2025 und des Be-
richts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Ge-

schäftsjahr 2025 am 30. April 2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß 

§ 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der Jahresabschluss, der Lagebericht für die En-

virotainer AG für das Geschäftsjahr 2025 und der Bericht des Aufsichtsrats sind der 

Hauptversammlung zugänglich zu machen. 

Der nach den Vorschriften des HGB aufgestellte Jahresabschluss der Envirotai-

ner AG zum 31. Dezember 2025 weist keinen Bilanzgewinn aus. Daher enthält die 

Tagesordnung der diesjährigen Hauptversammlung keinen Gegenstand, der eine 

Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung eines Bilanzge-

winns vorsieht. 



 
 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beab-

sichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im 

Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen. 

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder 

des Vorstands an: 

2.1 Johan Syrén 

2.2 Fabian Eschenbach 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist be-

absichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-

rats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen. 

Zur Entlastung stehen die folgenden im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder 

des Aufsichtsrats an:  

3.1 Niklas Adamsson 

3.2 Johanna Ovéus 

3.3 Martin Hamner 

3.4 Winfried Klar 

3.5 Jarl Dahlfors 

3.6 Ali Farahani 

3.7 Matthias Wittkowski 

3.8 In Sook Yoo 

3.9 Camilla Macapili Languille 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026  

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäfts-

jahr 2026 zu bestellen.  

5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 



 
 

Martin Hamner hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirksamkeit zum Ab-

lauf dieser Hauptversammlung niedergelegt, so dass insoweit eine Neuwahl erfor-

derlich ist. 

Der Aufsichtsrat der Envirotainer AG besteht gemäß § 95 Satz 1 AktG und Zif-

fer 11.1 der derzeit geltenden Satzung der Envirotainer AG aus drei Mitgliedern. Er 

unterliegt nicht der Mitbestimmung. Alle Aufsichtsratsmitglieder werden daher ge-

mäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 AktG und Ziffer 11.2 Satz 1 der Satzung 

der Envirotainer AG als Vertreter der Anteilseigner durch die Hauptversammlung 

gewählt. Es soll ein Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

Aymeric Chandavoine, wohnhaft in Zug, Schweiz, CEO der Envirotainer-Un-

ternehmensgruppe, 

in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, und zwar mit Wirkung ab Beendi-

gung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 

über seine Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit be-

schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet 

wird. 

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass der vorgeschlagene Kandidat die für 

seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied erforderliche Zeit aufwenden kann. 

Weitere Informationen zu dem vorgeschlagenen Kandidaten finden sich in seinem 

Lebenslauf, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Auskunft 

gibt und im Anschluss an die Tagesordnung im Abschnitt "Informationen und Be-

richte an die Hauptversammlung" abgedruckt ist. 

 

INFORMATIONEN UND BERICHTE AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5: 

In Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 5 ist nachfolgend der Lebenslauf zu dem zur Wahl 

in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wiedergegeben. 

 

Aymeric Chandavoine 

Persönliche Informationen 

Geburtstag: 17. Februar 1975 



 
 

Geburtsland: Frankreich 

Nationalität: Französisch 

Wohnort: Zug, Schweiz 

Berufliche Erfahrung 

Aymeric Chandavoine ist seit Mai 2026 CEO der Envirotainer-Gruppe. Er verfügt über um-

fangreiche internationale Führungserfahrung in verschiedenen Funktionen. Vor seinem 

Wechsel zu Envirotainer war er sechs Jahre bei A.P. Moller – Maersk, zuletzt als Executive 

Vice President & President Europe, sowie unter anderem zehn Jahre bei CEVA Logistics, 

dort zuletzt als Chief Operating Officer Freight Management und Executive Board Member, 

tätig. 

Ausbildung 

Aymeric Chandavoine hält einen MBA-Abschluss des Ecole Supérieure des Affaires, 

Namur, Belgien, sowie einen Masterabschluss in technischer Informatik des Centrale Lille, 

Villeneuve-d'Ascq, Frankreich. 

 

Weitere Angaben und Hinweise 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesell-

schaft eingeteilt in 14.756.500 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien, die 

jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 

14.756.500. 

Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundes-

anzeiger hält die Gesellschaft insgesamt 13.566 eigene Aktien. Aus eigenen Aktien können 

in der Hauptversammlung keine Rechte ausgeübt werden. 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-

nigen Aktionäre ‒ persönlich oder durch Bevollmächtigte ‒ berechtigt, die am Tag der 

Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmel-

dung der Gesellschaft bis zum 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist.  



 
 

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG Rechte und 

Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für die Aus-

übung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am 

Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden ab 

dem 11. Juni 2026, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Daher wird der für die Ausübung 

der Teilnahme- und Stimmrechte zur Hauptversammlung maßgebliche Eintragungsstand 

des Aktienregisters dem Eintragungsstand zum Anmeldeschluss am 10. Juni 2026, 24:00 

Uhr (MESZ), entsprechen.  

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Es bestehen 

daher keine aktienrechtlichen Restriktionen betreffend die Verfügung über die Aktien auf-

grund erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung. Es wird jedoch darauf hingewiesen, 

dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 AktG ordnungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, 

zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur Ausübung von Rech-

ten in der Hauptversammlung benutzt. Da im Verhältnis zur Gesellschaft im Hinblick auf die 

Hauptversammlung am 17. Juni 2026 Rechte aus Aktien nur für denjenigen bestehen, der 

am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen ist, und ab dem 11. Juni 

2026, 00:00 Uhr (MESZ), keine Umschreibungen mehr im Aktienregister vorgenommen 

werden, hat derjenige, der danach Aktien erwirbt, in der Hauptversammlung am 17. Juni 

2026 nur dann ein Teilnahme- und Stimmrecht, wenn ihn der Veräußerer zur Teilnahme an 

der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt oder ermächtigt 

und die Anmeldung zur Hauptversammlung frist- und ordnungsgemäß erfolgt. 

Intermediäre, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG sowie diesen durch die aktienrechtlichen 

Bestimmungen gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Ak-

tien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, 

nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 AktG. 

Die Anmeldung des Aktionärs hat zumindest in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 

englischer Sprache an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen: 



 
 

Envirotainer AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Bundesrepublik Deutschland 

anmeldestelle@computershare.de 

Ein Formular zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung steht über die Webseite 

https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Abruf zur Ver-

fügung. Sofern für die Anmeldung nicht das von der Gesellschaft über die vorstehend ge-

nannte Website zur Verfügung gestellte Formular verwendet wird, ist durch eindeutige An-

gaben für eine zweifelsfreie Identifizierung des sich anmeldenden Aktionärs zu sorgen, 

etwa durch Nennung der Aktionärsnummer und seines vollständigen Namens oder seiner 

vollständigen Firma, wie im Aktienregister eingetragen und aus dem dem Aktionär per Post 

zugesandten persönlichen Aktionärsanschreiben ersichtlich. 

Bitte beachten Sie, dass das persönliche Aktionärsanschreiben nur denjenigen Aktionären 

per Post zugesandt wird, die am 27. Mai 2026, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Aktionäre, die nach dem 27. Mai 2026, 

00:00 Uhr (MESZ), bis 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in das Aktienregister der Gesell-

schaft eingetragen werden und denen daher kein persönliches Aktionärsanschreiben per 

Post zugeschickt wird, können über die oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse ein 

persönliches Aktionärsanschreiben mit der erforderlichen Aktionärsnummer anfordern.  

Alternativ kann die Anmeldung durch Nutzung des Aktionärsportals, das über die Webseite 

https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung und dem dortigen 

Link "Zum HV Portal: Link" erreichbar ist, erfolgen. Für den Zugang zum Aktionärsportal 

benötigen Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das zugehörige Zugangspasswort. Die Ak-

tionärsnummer und ein individuelles Zugangspasswort für den Erstzugang zum Aktionär-

sportal können Aktionäre, die am 27. Mai 2026, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, dem ihnen mit der Einladung zur Haupt-

versammlung per Post übersandten Aktionärsanschreiben entnehmen. Aktionäre, die nach 

dem 27. Mai 2026, 00:00 Uhr (MESZ), bis 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in das Aktien-

register der Gesellschaft eingetragen werden und denen daher kein persönlichen Aktio-

närsanschreiben per Post zugeschickt wird, können über die oben genannte Anschrift oder 

E-Mail-Adresse ein persönliches Aktionärsanschreiben mit der erforderlichen Aktionärs-

nummer und einem individuellen Zugangspasswort anfordern. 

Nach frist- und ordnungsgemäßer Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptver-

sammlung übersandt oder am Versammlungsort hinterlegt bzw. können bei einer über das 

Aktionärsportal erfolgten Anmeldung direkt dort heruntergeladen oder per E-Mail 



 
 

zugeschickt werden. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts. 

Bitte melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung 

beabsichtigen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch einen Bevoll-

mächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung – vertreten las-

sen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs zur 

Hauptversammlung erforderlich.  

Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung mög-

lich. Hierfür kommt eine Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber 

der Gesellschaft in Betracht. 

Wenn weder ein Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, noch eine Aktio-

närsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine mit 

diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution be-

vollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis 

gegenüber der Gesellschaft zumindest der Textform. 

Erfolgt in diesen Fällen die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung ge-

genüber der Gesellschaft, so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) an 

die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse gerichtet werden: 

Envirotainer AG  

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Bundesrepublik Deutschland 

anmeldestelle@computershare.de 

Der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptver-

sammlung erfolgen. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher 

Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung ge-

genüber dem Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b 

BGB) der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 AktG nicht etwas 

anderes ergibt (siehe unten).  



 
 

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von 

Vollmachten angegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen. Um den Nachweis der 

Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen 

bzw. die vollständige Firma, den Wohnort bzw. die Geschäftsanschrift und die Aktionärs-

nummer des Aktionärs anzugeben. Bitte geben Sie auch den Namen und die Anschrift des 

Bevollmächtigten an, damit diesem die Eintrittskarte übersandt werden kann.  

Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 

Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt.  

Die Erteilung und ein etwaiger Widerruf der Vollmacht sowie ihr etwaiger Nachweis gegen-

über der Gesellschaft an die oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse müssen bis zum 

16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), dort zugehen. 

Alternativ kann die Erteilung oder der Widerruf der Vollmacht durch Nutzung des Aktionär-

sportals, das über die Webseite https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/haupt-

versammlung und dem dortigen Link "Zum HV Portal: Link" erreichbar ist, bis zum Beginn 

der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erfolgen. Auch in diesem Fall ist ein 

zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Für den Zugang zum Aktio-

närsportal benötigen Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das zugehörige Zugangspass-

wort, das sie beides dem zugesandten bzw. anzufordernden Aktionärsanschreiben entneh-

men können (vgl. Abschnitt "Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts").   

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, z.B. einer Depotbank oder eines Kreditinsti-

tuts, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters gemäß § 134a Absatz 1 

Nr. 3 AktG oder einer anderen mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleich-

gestellten Institution oder Person besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung 

der Gesellschaft noch nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allge-

meine Textformerfordernis für die Vollmacht gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG findet bei 

diesen Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. Mög-

licherweise verlangt jedoch in diesen Fällen der Vollmachtsempfänger eine besondere 

Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2 AktG (gegebenenfalls in 

Verbindung mit § 135 Absatz 8 AktG) nachprüfbar festhalten muss. Die möglicherweise zu 

beachtenden Besonderheiten bitten wir beim Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

Wenn ein Aktionär einen Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Ak-

tionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine 

andere mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder 

Person bevollmächtigen möchte, sollte er sich zudem vorher beim Vollmachtsempfänger 

erkundigen, ob dieser in der Hauptversammlung der Envirotainer AG vertreten bzw. 



 
 

anwesend sein wird. In diesem Fall wird empfohlen, die Vollmacht direkt an den Vollmachts-

empfänger und so rechtzeitig zu erteilen, dass der Vollmachtsempfänger den Aktionär frist-

gerecht bis 10. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zur Hauptversammlung anmelden kann.  

Die Vollmachtserteilung durch in der Hauptversammlung anwesende Aktionäre und Aktio-

närsvertreter an andere Anwesende ist ebenfalls möglich. Allerdings können Intermediäre, 

z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsbe-

rater gemäß § 134a Absatz 1 Nr. 3 AktG oder eine andere mit diesen durch die aktienrecht-

lichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder Person Untervollmachten an Perso-

nen, die nicht ihre Angestellten sind, gemäß § 135 Absatz 5 Satz 1 AktG (gegebenenfalls 

in Verbindung mit § 135 Absatz 8 AktG) nur erteilen, wenn die Vollmacht dies gestattet. 

Ein Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten steht über die Web-

seite https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Abruf zur 

Verfügung. Die Eintritts- und Stimmkarten enthalten auf der Rückseite ein Formular zur 

Vollmachtserteilung. Ein solches Formular steht auch über die Internetadresse 

https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Abruf zur Ver-

fügung. Außerdem ist auf der Hauptversammlung bei der Eingangskontrolle ein Formular 

zur Bevollmächtigung während der Hauptversammlung erhältlich.  

Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte in der Hauptversammlung ent-

sprechend ihren Weisungen durch von der Envirotainer AG benannte Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall muss sich der Aktionär frist- und 

ordnungsgemäß zur Hauptversammlung anmelden.  

Wenn ein Aktionär diese Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er ihnen zu 

jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisung erteilen, wie das Stimm-

recht ausgeübt werden soll; die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, de-

ren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannt ist (zum Beispiel bei Ver-

fahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen werden sie sich der Stimme enthalten 

oder nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über 

einen Gegenantrag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung 

von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.  

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter hat zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die oben für die Erteilung 



 
 

von Vollmachten genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen. Gleiches gilt für den 

Widerruf einer an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Voll-

macht und die Änderung erteilter Weisungen. Ein zusätzlicher Nachweis einer Bevollmäch-

tigung dieser Stimmrechtsvertreter ist nicht erforderlich. 

Ein Formular zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter und zur Weisungserteilung an diese steht über die Webseite https://www.irenvirotai-

ner-ag.de/investor-relations/hauptversammlung zum Abruf zur Verfügung. 

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bzw. der Widerruf einer erteilten Vollmacht oder die Änderung erteilter 

Weisungen an die oben genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse müssen bis zum 16. Juni 

2026, 24:00 Uhr (MESZ), dort zugehen. 

Alternativ kann die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter, der Widerruf einer diesen erteilten Vollmacht sowie die 

Änderung von diesen erteilten Weisungen durch Nutzung des Aktionärsportals, das über 

die Webseite https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung und 

dem dortigen Link "Zum HV Portal: Link" erreichbar ist, bis zum Beginn der Abstimmungen 

am Tag der Hauptversammlung erfolgen. Auch in diesem Fall ist ein zusätzlicher Nachweis 

einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht er-

forderlich. Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen Aktionäre ihre Aktionärsnummer 

und das zugehörige Zugangspasswort, das sie beides dem zugesandten bzw. anzufordern-

den Aktionärsanschreiben entnehmen können (vgl. Abschnitt "Voraussetzungen für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts").  

Darüber hinaus haben Aktionäre und deren Vertreter auch in der Hauptversammlung die 

Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern bis zu dem vom 

Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt vor den Abstimmungen Vollmacht und Weisun-

gen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen, z.B. durch Nutzung des auf der Eintritts- 

und Stimmkarte abgedruckten Formulars. 

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter an der Hauptversammlung selbst oder durch einen anderen 

Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche 

Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf der den von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht. In diesem Fall werden die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben.  



 
 

Rechte der Aktionäre 

Ergänzung der Tagesordnung  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden neuen Gegenstand der 

Tagesordnung muss einem solchen Verlangen eine Begründung oder eine Beschlussvor-

lage beiliegen. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor 

der Versammlung, also bis zum 23. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen 

ist in der nach § 122 Abs. 2 AktG erforderlichen Form an den Vorstand der Gesellschaft zu 

richten. Die Anschrift lautet: 

Envirotainer AG 

Vorstand 

Alfred-Nobel-Straße 33 

97080 Würzburg 

Bundesrepublik Deutschland 

E-Mail: ir@envirotainer.com 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien 

sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen hal-

ten.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Darüber hinaus ist jeder Aktionär und Aktionärsvertreter berechtigt, zu den Punkten der 

Tagesordnung in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu stellen oder Wahlvorschläge zu einer in der Tagesordnung 

vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu unterbreiten, 

ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder 

sonstigen Handlung bedarf.  

Die Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des 

Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unter https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, 

also bis zum 2. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse 

oder E-Mail-Adresse zugehen: 

mailto:ir@envirotainer.com


 
 

Envirotainer AG 

Hauptversammlung 

Alfred-Nobel-Straße 33 

97080 Würzburg 

Bundesrepublik Deutschland 

E-Mail: ir@envirotainer.com 

Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner etwaigen Begründung kann 

die Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 

bis 7 AktG vorliegt. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Ab-

satz 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angabe von Na-

men, ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder 

Prüfer enthalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der 

Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung mündlich 

gestellt bzw. unterbreitet werden müssen. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der 

Hauptversammlung auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu den Punkten 

der Tagesordnung Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu 

stellen oder Wahlvorschläge zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu unterbreiten, bleibt unberührt. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung in der Hauptversamm-

lung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. 

Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, 

haben sich die Gegenanträge oder (abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

Auskunftsrecht 

Gemäß § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit diese zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

mailto:ir@envirotainer.com


 
 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 

Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Ab-

satz 3 AktG genannten Gründen absehen. 

Ferner bestimmt Ziffer 17.2 Sätze 4 bis 6 der Satzung, dass der Versammlungsleiter, soweit 

gesetzlich zulässig, unter anderem das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange-

messen beschränken kann. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversamm-

lung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten so-

wie für einzelne Rede- und Fragebeiträge festzulegen. Darüber hinaus kann der Vorsit-

zende, sofern erforderlich, die Wortmeldeliste vorzeitig schließen und den Schluss der De-

batte anordnen, soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversamm-

lung erforderlich ist. 

Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Folgende Informationen bzw. Unterlagen sind ab der Einberufung auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter https://www.irenvirotainer-ag.de/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich: 

• die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen:  

- der festgestellte Jahresabschluss der Envirotainer AG zum 31. Dezember 2025, 

- der Lagebericht für die Envirotainer AG für das Geschäftsjahr 2025, 

- der Bericht des Aufsichtsrats der Envirotainer AG für das Geschäftsjahr 2025, 

• die Formulare, die für die Anmeldung sowie die Erteilung und den Widerruf einer Voll-

macht für die Hauptversammlung verwendet werden können,  

• die Informationen gemäß § 125 Absatz 2 AktG i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG, Artikel 4 

Absatz 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

in deutscher und englischer Sprache, 

• Datenschutzhinweise. 

Hinweis zum Datenschutz  

Um Aktionären und ihren Bevollmächtigten die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 

die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen, muss 

die Envirotainer AG personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten 



 
 

verarbeiten. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns 

einen hohen Stellenwert.  

In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personen-

bezogener Daten anlässlich der Hauptversammlung übersichtlich an einer Stelle zusam-

mengefasst. Die Datenschutzhinweise finden Sie unter https://www.irenvirotainer-ag.de/in-

vestor-relations/hauptversammlung. 

Würzburg, im Mai 2026 

Der Vorstand 
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